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Kurz informiert

▶▶ Verzinsung
Der Basiszins beträgt auch weiterhin unverändert -0,88 Prozent

| Wollen Sie Forderungsaufstellungen anfertigen oder die Kostenfest
setzung beantragen, gilt auch seit dem 1.1.21 der Basiszins von 0,88 Pro
zent unverändert weiter. |

Der Fest zins satz für die Haupt re fi nan zie rungs ope ra ti on der Eu ro päi schen 
Zen tral bank betrug am 29.12.20 null Prozent. Er ist damit seit dem für die 
letz te Än de rung des Ba sis zins sat zes ma ß geb li chen Zeit punkt am 1.7.20 
 un ver än dert ge blie ben. Hier aus ergibt sich mit dem Be ginn des 1.1.21 wie vor
her ein Ba sis zins satz des Bür ger li chen Ge setz buchs von 0,88 Prozent.

Der Verzugszins bei Verbrauchergeschäften beträgt weiterhin 4,12 Prozent, der 
Verzugszins bei Handelsgeschäften 8,12 Prozent.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• https://www.bundesbank.de/de/presse/pressenotizen/basiszinssatz-855334

Auch die Verzugs-
zinsen sind gleich 
hoch geblieben

▶▶ Feststellungsklage
Gegenstandswert für den Widerruf einer Darlehenserklärung

| Eine besondere Bedeutung im anwaltlichen Alltag haben inzwischen Ver
fahren auf Widerruf einer Vertragserklärung, insbesondere bei Darlehens
verträgen. Agiert hier der Darlehensnehmer mit der negativen Feststel
lungsklage gegen die Bank (und nicht das Kreditinstitut mit der Leistungs
klage), bemisst sich der Gegenstandswert nach der Höhe des Nettodar
lehensbetrags zuzüglich einer etwaigen aus Eigenmitteln aufgebrachten 
Anzahlung (OLG Saarbrücken 30.4.20, 4 W 9/20, AbrufNr. 219365). |

Der Widerrufer kann die negative Feststellung beantragen, dass der  beklagten 
Bank aufgrund des Widerrufs künftig keine vertraglichen Ansprüche mehr aus 
dem Finanzierungsdarlehen zustehen. In diesem Fall bemisst sich der Streit
wert laut OLG Saarbrücken nach der Höhe des Nettodarlehensbetrags zuzüg
lich eines etwaigen aus Eigenmitteln aufgebrachten Betrags (Anzahlung). 
 Damit haben die Richter im vorliegenden Fall des Widerrufs eines Autofinan
zierungsdarlehens den Streitwert mehr als verdoppelt. Sie sind dabei im Ein
klang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung (BGH 29.5.15, XI ZR 335/13; 
7.4.15, XI ZR 121/14; 29.9.09, XI ZR 498/07): Entscheidend sei allein, ob das Kla
gebegehren darauf gerichtet sei, – wirtschaftlich betrachtet – so  gestellt zu 
werden, als hätte der Widerrufer das Geschäft nicht getätigt. 

Der Widerrufer kann weitere (konkrete) Anträge stellen, die etwa darauf 
 gerichtet sind, die beklagte Bank zu einer Rückzahlung von Zins und Tilgungs
leistungen nebst Zinsen zu verurteilen, sie zur Herausgabe von Sicherheiten zu 
verurteilen oder die Feststellung eines Annahmeverzugs der beklagten Bank 
mit der Annahme einer klägerseits Zug um Zug zu erbringenden Gegenleis
tung auszusprechen. Diese Anträge sind kumulativ oder unter einer innerpro
zessualen Bedingung als Hilfsanträge möglich. In beiden Fällen kommt diesen 
Anträgen aber nach dem OLG kein gesonderter Mehrwert zu.
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Abruf-nr. 219365 

Als hätte der 
Widerrufer das 
Geschäft nicht 
getätigt

Weitere Anträge sind 
nicht werterhöhend


